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Unterlagen zum Anlass auf www.awit.ch
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Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

1. Rechtliche Grundlagen / Aktueller Stand

2. MWST-Satzerhöhung2. MWST-Satzerhöhung

3. Allgemeine wichtige Änderungen per 

01.01.2010

Volker Hauer

Rechtliche Grundlagen / Aktueller Stand

SatzerhöhungSatzerhöhung

Allgemeine wichtige Änderungen per 



Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

1. Rechtliche Grundlagen / Aktueller Stand

Botschaft zur Vereinfachung der MWST vom 25.06.2008

Teil A: Entlastung der UnternehmenTeil A: Entlastung der Unternehmen

Teil B: Vereinfachung der MwSt.

Teil A tritt mit neuem MWSTG per 01.01.2010 in Kraft

Teil B mit dem Ziel von einem MWST
meisten Ausnahmen / noch offen in der Umsetzung

Definitive Verordnung bis dato noch nicht publiziert, obwohl 
Inkraftsetzung Gesetz am 01.01.2010!

Volker Hauer

Rechtliche Grundlagen / Aktueller Stand

Botschaft zur Vereinfachung der MWST vom 25.06.2008

Teil A: Entlastung der UnternehmenTeil A: Entlastung der Unternehmen

Teil B: Vereinfachung der MwSt.

tritt mit neuem MWSTG per 01.01.2010 in Kraft

mit dem Ziel von einem MWST-Satz sowie Streichung der         
meisten Ausnahmen / noch offen in der Umsetzung

bis dato noch nicht publiziert, obwohl 
Inkraftsetzung Gesetz am 01.01.2010!



Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

2. MWST-Satzerhöhung

Satzerhöhungen (8.0%, 2.6% und 3.8%) aufgrund Zusatzfinanzierung 
der IV erst ab 01.01.2011 in Kraft und nicht Bestandteil der 
Gesetzesänderungen per 01.01.2010

Volker Hauer

Satzerhöhungen (8.0%, 2.6% und 3.8%) aufgrund Zusatzfinanzierung 
der IV erst ab 01.01.2011 in Kraft und nicht Bestandteil der 
Gesetzesänderungen per 01.01.2010



Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

3. Allgemeine Änderungen ab 01.01.2010

3.1. MWST-Pflicht/Umsatzgrenze3.1. MWST-Pflicht/Umsatzgrenze

3.2. Option

3.3. Margenbesteuerung

3.4. Saldosteuersatz

3.5. Korrektur der Abrechnungen

Volker Hauer

Allgemeine Änderungen ab 01.01.2010



Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

3.1. MWST-Pflicht / Umsatzgrenze

Alt: Umsatz CHF 250‘000 oder Nettozahllast CHF 4‘000Alt: Umsatz CHF 250‘000 oder Nettozahllast CHF 4‘000

Neu: Umsatz CHF 100‘000, resp. CHF 150‘000 bei NPO

Neu: Grundsätzlich jede Unternehmung steuerpflichtig, aber berechtigt 

zur Befreiung, sofern Umsatz < CHF 100‘000 

Verzicht auf Steuerpflicht 

Volker Hauer

Pflicht / Umsatzgrenze

Umsatz CHF 250‘000 oder Nettozahllast CHF 4‘000Umsatz CHF 250‘000 oder Nettozahllast CHF 4‘000

Umsatz CHF 100‘000, resp. CHF 150‘000 bei NPO

Grundsätzlich jede Unternehmung steuerpflichtig, aber berechtigt 

zur Befreiung, sofern Umsatz < CHF 100‘000 �  Freiwilliger



Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

3.2. Option

Alt: Option bewilligungspflichtigAlt: Option bewilligungspflichtig

Neu: Nicht mehr bewilligungspflichtig, offener Ausweis der Steuer ist 
ausreichend

Neu: Die Option ist immer sowohl gegenüber steuerpflichtigen wie 
auch nicht steuerpflichtigen Personen möglich, jedoch mit 
Ausnahmen.

Volker Hauer

Nicht mehr bewilligungspflichtig, offener Ausweis der Steuer ist 

Die Option ist immer sowohl gegenüber steuerpflichtigen wie 
auch nicht steuerpflichtigen Personen möglich, jedoch mit 



Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

3.3. Margenbesteuerung

Margenbesteuerung wird ersetzt durch fiktiven Vorsteuerabzug, auch Margenbesteuerung wird ersetzt durch fiktiven Vorsteuerabzug, auch 
bei Käufen von nicht steuerpflichtigen Personen.

Volker Hauer

wird ersetzt durch fiktiven Vorsteuerabzug, auch wird ersetzt durch fiktiven Vorsteuerabzug, auch 
bei Käufen von nicht steuerpflichtigen Personen.



Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

3.4. Saldosteuersatz

Neue Grenzen und Grundsätze:

- Umsatz bis zu CHF 5 Millionen - Umsatz bis zu CHF 5 Millionen 

- Oder maximale Steuerzahllast CHF 100‘000

- Mindestunterstellungsdauer 1 Jahr (vorher 5 Jahre) bei Wechsel 
auf Saldosteuersatz

- Mindestunterstellungsdauer 3 Jahre (vorher 5 Jahre) bei Wechsel 
auf effektive Methode

Volker Hauer

Oder maximale Steuerzahllast CHF 100‘000

Mindestunterstellungsdauer 1 Jahr (vorher 5 Jahre) bei Wechsel 

Mindestunterstellungsdauer 3 Jahre (vorher 5 Jahre) bei Wechsel 



Allgemeines / Einführung – Volker Hauer

3.5. Korrektur der Abrechnungen

Pflicht zur Selbstkorrektur und Finalisierung

- Einreichefrist letzte Abrechnung der Steuerperiode neu innert - Einreichefrist letzte Abrechnung der Steuerperiode neu innert 
180 Tagen, Umsatzabstimmung und Vorsteuerabstimmung mit 
Buchhaltung muss erfolgen und bei letzter Abrechnung korrigiert 
werden

� Separates Formular für Finalisierung

� ESTV kann Unterlagen einverlangen

Volker Hauer

3.5. Korrektur der Abrechnungen

Finalisierung

Einreichefrist letzte Abrechnung der Steuerperiode neu innert Einreichefrist letzte Abrechnung der Steuerperiode neu innert 
180 Tagen, Umsatzabstimmung und Vorsteuerabstimmung mit 
Buchhaltung muss erfolgen und bei letzter Abrechnung korrigiert 

Finalisierung

einverlangen, z.B. Umsatzabstimmung
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Umsatzsteuer – Marcel Lutz

1. Gegenstand und Grundsätze

2. Deklaration der Umsätze 2. Deklaration der Umsätze 

3. Deklaration der anderen Mittelzuflüsse 
(Nicht-Umsätze)

Gegenstand und Grundsätze

Deklaration der Umsätze Deklaration der Umsätze 

Deklaration der anderen Mittelzuflüsse 



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

1. Gegenstand und Grundsätze (Art. 1)

Die steuerbaren Umsätze wurden neu eingeteilt in:

• Inlandsteuer

- normale steuerbare Inlandumsätze

• Bezugssteuer

- Bezug von Leistungen aus dem Ausland

• Einfuhrsteuer

- Steuer auf Einfuhr von Gegenständen

1. Gegenstand und Grundsätze (Art. 1)

Die steuerbaren Umsätze wurden neu eingeteilt in:

normale steuerbare Inlandumsätze

Bezug von Leistungen aus dem Ausland

Steuer auf Einfuhr von Gegenständen



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Grundsatz des Steuerobjektes (Art. 18)

• Sämtliche Umsätze sind steuerbar, soweit das MWST
Ausnahme (oder Befreiung) vorsieht

Von der Steuer ausgenommene und befreite Leistungen  
(nicht steuerbar)

• ausgenommene Leistungen (Art. 21) 

• befreite Leistungen (Art. 23)

Grundsatz des Steuerobjektes (Art. 18)

Sämtliche Umsätze sind steuerbar, soweit das MWST-Gesetz keine 
Ausnahme (oder Befreiung) vorsieht

Von der Steuer ausgenommene und befreite Leistungen  

ausgenommene Leistungen (Art. 21) 



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Andere Mittelzuflüsse (Art. 18 Abs. 2)

• Mittelzuflüsse, welche kein Entgelt darstellen.

Andere Mittelzuflüsse (Art. 18 Abs. 2)

Mittelzuflüsse, welche kein Entgelt darstellen.



Umsatzsteuer – Marcel Lutz



Umsatzsteuer – Marcel Lutz



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Das neue Abrechnungsformular (effektive Methode)

2. Deklaration der Umsätze

Ziffer 200

• Deklaration des Gesamtumsatzes

• Total der vereinbarten bzw. vereinnahmten Entgelte, inkl. 
Übertragungen  aus Meldeverfahren sowie Leistungen im 
Ausland.

Das neue Abrechnungsformular (effektive Methode)

Deklaration des Gesamtumsatzes

Total der vereinbarten bzw. vereinnahmten Entgelte, inkl. 
Übertragungen  aus Meldeverfahren sowie Leistungen im 



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Ziffer 205

• Deklaration der ausgenommenen Umsätze, für welche optiert 
wurde.

Die Option ausgenommener UmsätzeDie Option ausgenommener Umsätze

• Jeder ausgenommene Umsatz (Art. 21) kann versteuert werden.

• Option durch offenen Ausweis der Steuer (Art. 22)

• auf der Rechnung

• separate Deklaration auf dem Abrechnungsformular

Deklaration der ausgenommenen Umsätze, für welche optiert 

Die Option ausgenommener UmsätzeDie Option ausgenommener Umsätze

Jeder ausgenommene Umsatz (Art. 21) kann versteuert werden.

Option durch offenen Ausweis der Steuer (Art. 22)

separate Deklaration auf dem Abrechnungsformular



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Ziffer 230
• Deklaration der nicht steuerbaren Leistungen (Art. 21), für welche 

nicht optiert wurde.

Auf folgenden Umsätze kann nicht optiert werden Auf folgenden Umsätze kann nicht optiert werden 
(Art. 22 Abs. 2)
• Versicherungsumsätze (inkl. Leistungen an Vertreter und Makler)
• Umsätze im Geld- und Kapitalverkehr
• Umsätze aus Wetten, Lotterien usw.

Bei ausschliesslich privater Nutzung: 
• Grundstück- und Liegenschaftenhandel
• Wohnungsmiete

Deklaration der nicht steuerbaren Leistungen (Art. 21), für welche 

Auf folgenden Umsätze kann nicht optiert werden Auf folgenden Umsätze kann nicht optiert werden 

Versicherungsumsätze (inkl. Leistungen an Vertreter und Makler)
und Kapitalverkehr

Umsätze aus Wetten, Lotterien usw.

Bei ausschliesslich privater Nutzung: 
Liegenschaftenhandel



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Ziffern 220 und 221

Ziffer 220
• Deklaration der befreiten Leistungen/Umsätze (Art. 23 und 107)• Deklaration der befreiten Leistungen/Umsätze (Art. 23 und 107)
• Unter anderem Exporte

Ziffer 221
• Deklaration der Leistungen im Ausland
• Unter anderem Ausland-Ausland-

Deklaration der befreiten Leistungen/Umsätze (Art. 23 und 107)Deklaration der befreiten Leistungen/Umsätze (Art. 23 und 107)

Deklaration der Leistungen im Ausland
-Umsätze



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Beispiel:

I. Versand einer Maschine aus der Schweiz nach Deutschland

Ort der Lieferung: �  Schweiz (Beginn des Versandes)Ort der Lieferung: �  Schweiz (Beginn des Versandes)
�  Inlandumsatz 

ABER

Export: �  Umsatz von der Steuer befreit (Art. 23)
� Deklaration Ziffer 220

I. Versand einer Maschine aus der Schweiz nach Deutschland

Schweiz (Beginn des Versandes)Schweiz (Beginn des Versandes)
 Inlandumsatz – Deklaration Ziffer 200

 Umsatz von der Steuer befreit (Art. 23)
Deklaration Ziffer 220



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Beispiel:

II. Versand einer Maschine aus Österreich nach Deutschland

Ort der Lieferung � im Ausland (Österreich)
�� Leistung im Ausland im Sinne des 

Deklaration dieses Umsatzes – Ziffer 200 und 221

einer Maschine aus Österreich nach Deutschland

im Ausland (Österreich)
Leistung im Ausland im Sinne des nMWSTG

Ziffer 200 und 221



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Ort der Dienstleistung (Art. 8)

• Dienstleistungen grundsätzlich Empfängerortsprinzip
� „immer“ am Sitz des Empfängers der Dienstleistung

Die Ausnahmen zu dieser Regel:

1. Erbringerortsprinzip (am Sitz des Dienstleistenden) :

2. Am Ort wo die Leistung tatsächlich ausgeübt oder erbracht wird

3. Am Ort der gelegenen Sache

Dienstleistungen grundsätzlich Empfängerortsprinzip
„immer“ am Sitz des Empfängers der Dienstleistung

(am Sitz des Dienstleistenden) :

2. Am Ort wo die Leistung tatsächlich ausgeübt oder erbracht wird



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Beispiel zum Ort der Dienstleistung

Gesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz

Gesellschaft mit Sitz in 
Deutschland

Ort der Dienstleistung
�   Empfängerortsprinzip – am Sitz des Empfängers der DL
� Deutschland
�  Leistung im Ausland

Deklaration dieses Umsatzes – Ziffer 200 und 221

Beispiel zum Ort der Dienstleistung

Gesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz

Erbringung Dienstleistung im 
Bereich Unternehmensberatung

Gesellschaft mit Sitz in 
Deutschland

Bereich Unternehmensberatung

am Sitz des Empfängers der DL

Ziffer 200 und 221



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Beispiel zum Ort der Dienstleistung

Gesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz

Ehepaar in Deutschland

Ort der Dienstleistung
�   Erbringerortsprinzip – am Sitz des Erbringers der DL
� Schweiz
�  Dienstleistung im Inland
� MWST-pflichtig in der Schweiz

Deklaration dieses Umsatzes – Ziffer 200

Beispiel zum Ort der Dienstleistung

Gesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz

Erbringung Dienstleistung im 
Bereich der Eheberatung

Ehepaar in Deutschland

Bereich der Eheberatung

am Sitz des Erbringers der DL

Ziffer 200



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Ziffer 225

Deklaration der Umsätze aus Übertragung im Meldeverfahren (Art. 38)

Spezialfall beim Verkauf von Gegenständen an eng verbundene Spezialfall beim Verkauf von Gegenständen an eng verbundene 
Personen im Zusammenhang mit Umstrukturierungen und bei der 
Veräusserung von Gesamt- oder Teilvermögen

Deklaration der Umsätze aus Übertragung im Meldeverfahren (Art. 38)

Spezialfall beim Verkauf von Gegenständen an eng verbundene Spezialfall beim Verkauf von Gegenständen an eng verbundene 
Personen im Zusammenhang mit Umstrukturierungen und bei der 

oder Teilvermögen



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Ziffer 235

Deklaration der Entgeltsminderungen.

Beispiele:Beispiele:
• Rückgängig gemachte Lieferungen
• Skonti
• Rabatte

Deklaration der Entgeltsminderungen.

Rückgängig gemachte Lieferungen



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

3. Deklaration der anderen Mittelzuflüsse (Nicht

Ziffer 900

„Nicht-Umsätze“ sind abschliessend im Gesetz aufgeführt

Mangels Leistung keine Entgelte sind:

a. Subventionen

b. Kurtaxen

c. Leistungen von Entsorgungsanlagen und Wasserwerken

(Deklaration: Ziffer 900 – führen zu einer 

3. Deklaration der anderen Mittelzuflüsse (Nicht -Umsätze)

Umsätze“ sind abschliessend im Gesetz aufgeführt.

Leistung keine Entgelte sind:

c. Leistungen von Entsorgungsanlagen und Wasserwerken

führen zu einer Vorsteuerkürzung )



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Ziffer 910

d. Spenden

e. Sanierungszuschüsse (zinslose Darlehen, Sanierungsleistungen, 
Forderungsverzichte)Forderungsverzichte)

f. Dividenden und andere Gewinnanteile

g. Kostenausgleichszahlungen durch Fonds an Akteure innerhalb 
einer Branche

h. Pfandgelder (Gebinde)

(Deklaration: Ziffer 910 – führen zu keiner Vorsteuerkürzung

e. Sanierungszuschüsse (zinslose Darlehen, Sanierungsleistungen, 

f. Dividenden und andere Gewinnanteile

g. Kostenausgleichszahlungen durch Fonds an Akteure innerhalb 

keiner Vorsteuerkürzung )



Umsatzsteuer – Marcel Lutz

Ziffer 910

i. Schadenersatz und Genugtuungszahlungen

j. Entschädigungen für unselbständig
• Verwaltungsrats- und Stiftungsratshonorare • Verwaltungsrats- und Stiftungsratshonorare 
• Behördenentschädigungen
• Sold

k. Erstattungen, Beiträge und Beihilfen bei Lieferungen ins Ausland
(i.V.m. Art. 23 Abs. 2 Ziff. 1 – Export von Gegenständen)

l. Entschädigungen für hoheitliche Tätigkeiten

(Deklaration: Ziffer 910 – führen zu keiner Vorsteuerkürzung

i. Schadenersatz und Genugtuungszahlungen

unselbständig ausgeführte Tätigkeiten
und Stiftungsratshonorare und Stiftungsratshonorare 

Behördenentschädigungen

k. Erstattungen, Beiträge und Beihilfen bei Lieferungen ins Ausland
Export von Gegenständen)

l. Entschädigungen für hoheitliche Tätigkeiten

keiner Vorsteuerkürzung )
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Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug

Art. 1 nMWSTG

Die Steuer bezweckt die Besteuerung des nicht unternehmerischen       
Endverbrauchs im Inland. Endverbrauchs im Inland. 

� Saldoprinzip
� Jede unternehmerische Tätigkeit berechtigt zum Vorsteuerabzug

Die Steuer bezweckt die Besteuerung des nicht unternehmerischen       

Jede unternehmerische Tätigkeit berechtigt zum Vorsteuerabzug



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug

Neues Konzept

Trennung:

� Unternehmerischer Bereich: Steuerpflicht / Vorsteuerabzug (auch 
wenn hier keine Einnahmen)

� Nichtunternehmerischer Bereich: keine Pflicht und kein 
Vorsteuerabzug

Unternehmerischer Bereich: Steuerpflicht / Vorsteuerabzug (auch 

Nichtunternehmerischer Bereich: keine Pflicht und kein 



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug

Voraussetzungen:

• Im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit

• Die Vorsteuern müssen bezahlt sein

Die MWST-konforme Rechnung ist nicht mehr formelle Voraussetzung.

Im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit

Die Vorsteuern müssen bezahlt sein

konforme Rechnung ist nicht mehr formelle Voraussetzung.



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug

Arten:

• In Rechnung gestellte Inlandsteuer
• Deklarierte Bezugssteuer• Deklarierte Bezugssteuer
• Importsteuer
• Fiktiver Vorsteuerabzug: 

• Landwirtschaftliche Produkte
• Gebrauchte, individualisierbare, bewegliche Gegenstände

In Rechnung gestellte Inlandsteuer

Landwirtschaftliche Produkte
Gebrauchte, individualisierbare, bewegliche Gegenstände



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug

Vorsteuerabzug/Rechnung:

• Rechnung = jedes Dokument mit dem gegenüber einer 
Drittperson über das Entgelt einer Leistung abgerechnet wird, Drittperson über das Entgelt einer Leistung abgerechnet wird, 
gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr 
bezeichnet wird (vgl. nMWSTG

Aber, 
• Die Rechnung bleibt als Beweismittel
• Die Anforderungen an die Rechnungen sind unverändert
• Kassenzettel bis CHF 400 – keine Angaben über 

Leistungsempfänger
• Rechnung muss bezahlt sein

Rechnung = jedes Dokument mit dem gegenüber einer 
Drittperson über das Entgelt einer Leistung abgerechnet wird, Drittperson über das Entgelt einer Leistung abgerechnet wird, 
gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr 

nMWSTG 3 l lit. k)

Die Rechnung bleibt als Beweismittel
Die Anforderungen an die Rechnungen sind unverändert

keine Angaben über 



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug

Vorsteuerabzug/Bezugssteuer

• Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland
Neu: Steuerpflichtige ohne FreigrenzeNeu: Steuerpflichtige ohne Freigrenze
Nichtsteuerpflichtige mit Freigrenze von CHF 10‘000 (wie bisher)

• Bezug von Lieferungen aus de
(Leistungsort Schweiz)
Neu: Nichtsteuerpflichtige � Behörde muss vorgängig informieren

�  z.B. Werklieferung

Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland
Neu: Steuerpflichtige ohne FreigrenzeNeu: Steuerpflichtige ohne Freigrenze
Nichtsteuerpflichtige mit Freigrenze von CHF 10‘000 (wie bisher)

dem Ausland, sofern nicht Einfuhrsteuer 

Behörde muss vorgängig informieren



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug/fiktiver Vorsteuerabzug

• Landwirtschaftliche Produkte von Nichtsteuerpflichtigen:
2.4 % vom Rechnungsbetrag

• Gebrauchte, individualisierbare, bewegliche Gegenstände • Gebrauchte, individualisierbare, bewegliche Gegenstände 
(z.B. Motorfahrzeuge)
Voraussetzungen: 

• Kauf ohne MWST
• Verkauf (Lieferung) im Inland

�  z.B. Ersatz Margenbesteuerung

Vorsteuerabzug/fiktiver Vorsteuerabzug

Landwirtschaftliche Produkte von Nichtsteuerpflichtigen:

Gebrauchte, individualisierbare, bewegliche Gegenstände Gebrauchte, individualisierbare, bewegliche Gegenstände 

Verkauf (Lieferung) im Inland

Margenbesteuerung



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug/Formular

• Vorsteuer auf Material- und Dienstleistungen
• Vorsteuer auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand
• Einlageentsteuerung

./. Vorsteuerkorrekturen: gemischte Verwendung / Eigenverbrauch

./. Vorsteuerkorrekturen: Nicht-Entgelte wie Subventionen, Kurtaxen 

und Dienstleistungen
Vorsteuer auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand

Vorsteuerkorrekturen: gemischte Verwendung / Eigenverbrauch

Entgelte wie Subventionen, Kurtaxen 



Vorsteuer – Willy Ackermann



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug/Verpflegung und Getränke

Sachverhalt: 

Mittagessen mit Kunden, Barquittung CHF 107.60 (inkl. 7.6% MWST)

Beurteilung:

Bisher: Vorsteuerabzug CHF 3.80 (= 50%)

Neu: Vorsteuerabzug CHF 7.60 (= 100%)

Vorsteuerabzug/Verpflegung und Getränke

Mittagessen mit Kunden, Barquittung CHF 107.60 (inkl. 7.6% MWST)

Bisher: Vorsteuerabzug CHF 3.80 (= 50%)

Neu: Vorsteuerabzug CHF 7.60 (= 100%)



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug/Vorsteuerkürzung bei ausgenommenen 
Umsätzen

Kein Vorsteuerabzug, wenn für ausgenommene Umsätze verwendet

Ausser für die Versteuerung wird optiert

Ausgenommene Umsätze – z.B.

• Gesundheitswesen
• Geld- und Kapitalverkehr
• Sport / Kultur
• Bildung
• Immobilien

Vorsteuerabzug/Vorsteuerkürzung bei ausgenommenen 

Kein Vorsteuerabzug, wenn für ausgenommene Umsätze verwendet

Ausser für die Versteuerung wird optiert



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug/Vorsteuerkürzung bei ausgenommenen 
Umsätzen

Beispiel:

�• 60% Umsatz aus Schulung � ausgenommener Umsatz
• 40% Umsatz aus Beratung

Methoden zur Berechnung der Korrektur:

• Effektive Methode, Kürzung im Verhältnis der Verwendung
• Pauschalmethoden, wie bisher vorgesehen (Details pendent)
• Eigene Berechnungen

Vorsteuerabzug/Vorsteuerkürzung bei ausgenommenen 

ausgenommener Umsatz

Methoden zur Berechnung der Korrektur:

Effektive Methode, Kürzung im Verhältnis der Verwendung
Pauschalmethoden, wie bisher vorgesehen (Details pendent)
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Vorsteuerabzug/Vorsteuerkürzung bei Nichtumsätzen

Nichtumsätze �  keine Vorsteuerkürzung, namentlich bei:

• Dividenden und andere Gewinnanteile
• Forderungsverzicht/Sanierungsleistung oder zinslose Darlehen• Forderungsverzicht/Sanierungsleistung oder zinslose Darlehen
• Spenden
• Schadenersatzleistungen
• Entschädigungen für unselbständig ausgeübte Tätigkeiten
• Gebühren/Beiträge für hoheitliche Tätigkeiten

Vorsteuerabzug/Vorsteuerkürzung bei Nichtumsätzen

 keine Vorsteuerkürzung, namentlich bei:

Dividenden und andere Gewinnanteile
Forderungsverzicht/Sanierungsleistung oder zinslose DarlehenForderungsverzicht/Sanierungsleistung oder zinslose Darlehen

Entschädigungen für unselbständig ausgeübte Tätigkeiten
Gebühren/Beiträge für hoheitliche Tätigkeiten
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Vorsteuerabzug/Vorsteuerkürzung bei Nichtumsätzen

Jedoch Vorsteuerkürzungen bei folgenden Nichtumsätzen:

• Subventionen/Beiträge der öffentlichen Hand
• Gelder aus öffentlich rechtlichen Tourismusabgaben• Gelder aus öffentlich rechtlichen Tourismusabgaben
• Beiträge aus kantonalen Wasser, Abwasser

Entsorgungsanstalten oder Wasserwerke

�  Separates Feld auf Formular

Vorsteuerabzug/Vorsteuerkürzung bei Nichtumsätzen

Jedoch Vorsteuerkürzungen bei folgenden Nichtumsätzen:

Subventionen/Beiträge der öffentlichen Hand
Gelder aus öffentlich rechtlichen TourismusabgabenGelder aus öffentlich rechtlichen Tourismusabgaben
Beiträge aus kantonalen Wasser, Abwasser- oder Abfallfonds an 
Entsorgungsanstalten oder Wasserwerke
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Vorsteuerabzug/Beteiligungen
Aufwendungen für das Erwerben, Halten und Veräussern von 
Beteiligungen

� Recht auf Vorsteuerabzug

Als Beteiligung gilt ein Anteil von mindestens 10%.

Beispiel: Die Immo AG hat die folgenden Einnahmen:
CHF 500‘000 Mieteinnahmen aus optierten Mietverhältnissen
CHF 500‘000 Mieteinnahmen aus nichtoptierten Mietverhältnissen
CHF 100‘000 Dividenden

Beratungsaufwand für den Verkauf der Beteiligung von CHF 20‘000
Die darauf lastenden Vorsteuern könn

Vorsteuerabzug/Beteiligungen
Aufwendungen für das Erwerben, Halten und Veräussern von 

Als Beteiligung gilt ein Anteil von mindestens 10%.

Beispiel: Die Immo AG hat die folgenden Einnahmen:
CHF 500‘000 Mieteinnahmen aus optierten Mietverhältnissen
CHF 500‘000 Mieteinnahmen aus nichtoptierten Mietverhältnissen

Beratungsaufwand für den Verkauf der Beteiligung von CHF 20‘000
nnen voll und ganz abgezogen werden.



Vorsteuer – Willy Ackermann

Vorsteuerabzug/Holdinggesellschaften
Es kann auf die zum Vorsteuerabzug berechtigende Tätigkeit der von ihr 
gehaltenen Unternehmen abgestellt werden.

Swiss Trade Holding AG

Handels AG

100% 

steuerbare Leistung

Vorsteuerabzug für Muttergesellschaft 

Vorsteuerabzug/Holdinggesellschaften
Es kann auf die zum Vorsteuerabzug berechtigende Tätigkeit der von ihr 
gehaltenen Unternehmen abgestellt werden.

Swiss Trade Holding AG

Immo AG

50% 

steuerbare Leistung

Vorsteuerabzug für Muttergesellschaft � 75%
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Vorsteuerabzug/ Einlageentsteuerung
Die X AG erbringt Beratung sowie Schulungen. Ein Kopierer/Drucker wird 
von der Abteilung Schulung zur Beratung verschoben. 

d.h. Übertragung vom Nichtsteuerbereich in den Steu erbereich.

Der Drucker/Kopierer wurde 2008 für CHF 10‘000 gekauft 
Vorsteuerabzug.

Nutzungsänderung: 
Massgebende Berechnungsgrundlage Zeitwert = Anschaffungswert 
abzüglich 20% lineare Abschreibung p.a. 

� Einlageentsteuerung 7.6% von (80% von 10‘000) 8‘000 = 560 
Vorsteuerabzug

Einlageentsteuerung
Die X AG erbringt Beratung sowie Schulungen. Ein Kopierer/Drucker wird 
von der Abteilung Schulung zur Beratung verschoben. 

d.h. Übertragung vom Nichtsteuerbereich in den Steu erbereich.

Der Drucker/Kopierer wurde 2008 für CHF 10‘000 gekauft � damals ohne 

Massgebende Berechnungsgrundlage Zeitwert = Anschaffungswert 
abzüglich 20% lineare Abschreibung p.a. 

Einlageentsteuerung 7.6% von (80% von 10‘000) 8‘000 = 560 
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Vorsteuerabzug/Eigenverbrauch
Die X AG erbringt Beratung sowie Schulungen. Ein Kopierer/Drucker wird 
von der Abteilung Beratung zur Schulung verschoben. 

d.h. Übertragung vom Steuerbereich in den Nichtsteu erbereich.

Der Drucker/Kopierer wurde 2008 für CHF 10‘000 gekauft 
Vorsteuerabzug CHF 760.

Nutzungsänderung: 
Massgebende Berechnungsgrundlage Zeitwert = Anschaffungswert 
abzüglich 20% lineare Abschreibung p.a. 

� Eigenverbrauch 7.6% von (80% von 10‘000) 8‘000 = 560 
d.h. minus Vorsteuerabzug

Vorsteuerabzug/Eigenverbrauch
Die X AG erbringt Beratung sowie Schulungen. Ein Kopierer/Drucker wird 
von der Abteilung Beratung zur Schulung verschoben. 

d.h. Übertragung vom Steuerbereich in den Nichtsteu erbereich.

Der Drucker/Kopierer wurde 2008 für CHF 10‘000 gekauft �

Massgebende Berechnungsgrundlage Zeitwert = Anschaffungswert 
abzüglich 20% lineare Abschreibung p.a. 

Eigenverbrauch 7.6% von (80% von 10‘000) 8‘000 = 560 
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Vorsteuerabzug/baugewerblicher Eigenverbrauch

Baugewerblicher Eigenverbrauch i.S. des bisherigen Rechts gestrichen.

Vorteil: grosser Ermittlungsaufwand fällt weg

Nachteil: Wettbewerbsverzerrung

Aber: Eigenverbrauch bei Benützung von Betriebsmitteln

vorgesehen ist Eigenverbrauch auf 33% des verbauten 
Materials

Vorsteuerabzug/baugewerblicher Eigenverbrauch

Baugewerblicher Eigenverbrauch i.S. des bisherigen Rechts gestrichen.

grosser Ermittlungsaufwand fällt weg

Wettbewerbsverzerrung

Eigenverbrauch bei Benützung von Betriebsmitteln

vorgesehen ist Eigenverbrauch auf 33% des verbauten 
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Vorsteuerabzug/Eigenverbrauch bei Leistungen an das  
Personal/Warenmuster

• Entgeltliche Leistungen = Steuer
bei Vorteilszuwendungen an eng verbundene Personen.

• Leistungen an das Personal, auf
Versteuerung zu den Selbstkosten, z.B. Naturallohn.

• Leistungen, die im Lohnausweis nicht zu deklarieren sind 
steuerbarer Umsatz. Analoge Re
Freibetrag von CHF 500 / Person und Jahr

• Warenmuster und Werbegeschenke 

Vorsteuerabzug/Eigenverbrauch bei Leistungen an das  

uerbar ist der tatsächliche Preis, ausser 
bei Vorteilszuwendungen an eng verbundene Personen.

uf welche ein Rechtsanspruch besteht, 
Versteuerung zu den Selbstkosten, z.B. Naturallohn.

Leistungen, die im Lohnausweis nicht zu deklarieren sind � kein 
Regelung mit den direkten Steuern z.B. 

Freibetrag von CHF 500 / Person und Jahr

Warenmuster und Werbegeschenke � kein Eigenverbrauch
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Vorsteuerabzug/Eigenverbrauch bei Leistungen an das  
Personal

Auswirkungen auf Privatanteile Fahrzeuge:

• Generell 0.8% Privatanteil/Monat vom Kaufpreis des Fahrzeugs.

• Wegfall 0.4% bei Fahrzeugen ohne Vorsteuerabzug

• Wegfall Mindestlimite von CHF 150/Monat

• Wegfall Vorsteuerkürzung für Luxusfahrzeuge/Kaufpreis über 
CHF 100‘000.-

Vorsteuerabzug/Eigenverbrauch bei Leistungen an das  

Auswirkungen auf Privatanteile Fahrzeuge:

Generell 0.8% Privatanteil/Monat vom Kaufpreis des Fahrzeugs.

Wegfall 0.4% bei Fahrzeugen ohne Vorsteuerabzug

von CHF 150/Monat

Wegfall Vorsteuerkürzung für Luxusfahrzeuge/Kaufpreis über 
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Was ist zu tun?

• Auswirkungen auf den eigenen Betrieb prüfen (Ort der Leistung, 
baugewerblicher Eigenverbrauch, Option, Nichtumsätze, Leistungen 
an das Personal usw.)

• MWST-Code-Tabelle muss ergänzt / angepasst werden 
Formular

• Kontenplan ist ebenfalls zu überarbeiten

• Steuerpflicht prüfen (Wegfall Nettozahllast von CHF 4‘000 bei 
Umsatz bis 250‘000 / Holdinggesellschaften)

Auswirkungen auf den eigenen Betrieb prüfen (Ort der Leistung, 
baugewerblicher Eigenverbrauch, Option, Nichtumsätze, Leistungen 

Tabelle muss ergänzt / angepasst werden � neues 

Kontenplan ist ebenfalls zu überarbeiten

Steuerpflicht prüfen (Wegfall Nettozahllast von CHF 4‘000 bei 
Holdinggesellschaften)



Zusammen einfach mehr

FragerundeFragerundeFragerundeFragerunde
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Herzlichen Dank 

Aufmerksamkeit und Ihr Interesse!Aufmerksamkeit und Ihr Interesse!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag 

und laden ein zu 

Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit und Ihr Interesse!Aufmerksamkeit und Ihr Interesse!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag 

und laden ein zu Kafi & Gipfeli !



Zusammen einfach mehr


